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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan 
„dörfliches Wohngebiet an der Waldenburger Straße“ in Langenchursdorf 
 
Gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ist dem in Kraft getretenen Bebauungsplan eine zusammen-
fassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, beizufügen. 
 

1. Begründung zum Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet an der Waldenburger 
Straße“ 

Die Gemeinde Callenberg beabsichtigt mit der Überplanung eines Bereiches an der Walden-
burger Straße in Langenchursdorf im Nordwesten des Ortsteils mittels Bebauungsplan nach  
§ 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) eine maßvolle Ergänzung der gemischten Bauflächen in 
der Gemeinde zu ermöglichen. Geplant ist ein dörfliches Wohngebiet, welches dem Wohnen 
sowie der Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen dienen soll. 
Eine gleichgewichtige Mischung ist nicht erforderlich, die Landwirtschaft erfährt keinen Vorrang. 
Somit kann potenziellen Investoren mit der Zulässigkeit sowohl von Wohnen als auch von Nicht 
- Wohnnutzung ein möglich breiter Spielraum eröffnet werden. Mit der Festsetzung eines dörf-
lichen Wohngebietes verbindet sich die Idee einer lebendigen Nutzungsmischung eines 
Bereiches in Langenchursdorf.  
 
Im Bereich des Flurstücks 414/4 der Gemarkung Langenchursdorf soll die unbebaute Fläche 
einer angemessenen Nutzung zugeführt werden. Der Eigentümer des Flurstücks plant maximal 
2 bis 3 Bauparzellen für freistehende Gebäude. Die Erschließung ist bereits über die Walden-
burger Straße gesichert. 
 
Der Vorhabenbereich mit einer Fläche von 2.385 m2 (die Kompensationsfläche für den Eingriff in 
Natur und Landschaft ist innerhalb und außerhalb dieses Geltungsbereiches vorgesehen, 
Planteil I und II) befindet sich im Außenbereich der Gemeinde. Somit ist für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes ein zweistufiges Verfahren mit Umweltbericht gemäß § 2a BauGB erforder-
lich.  
 
Die Gemeinde Callenberg ist insbesondere als Wohnungsbaustandort stark nachgefragt. 
Anliegen dieser Planung ist es, eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodennutzung zu gewährleisten. Der Bebauungsplan soll eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, sichern. 
 
Der Bauflächenbedarf im Außenbereich resultiert insbesondere daraus, dass kaum alternativen 
Baugrundstücke bzw. Potenziale im Innenbereich sowie in den genehmigten Bebauungsplan-
gebieten kurzfristig zur Verfügung stehen. Die Bebauungsplangebiete sind alle fast vollständig 
ausgeschöpft. Auch kann die Weiterentwicklung eines Waldhufendorfes keine ausschließlich 
innerörtliche Verdichtung sein. Sie würde den Charakter und die Ortstruktur nachhaltig 
verändern 
 
Da die Planung und Erschließung eines neuen Baufeldes 1 bis 2 Jahre dauert, ist die Gemeinde 
Callenberg somit entsprechend ihrer Versorgungspflicht nunmehr gefordert neues Bauland zu 
planen und zu erschließen. Die Gemeinde entspricht den Zielen der Landesentwicklungs-
planung sowie der Regionalplanung, indem sie die bauliche Eigenentwicklung der Gemeinde 
fordert. 
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2. Verfahrensablauf 

Vom Gemeinderat Callenberg wurde am 29.03.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
(Beschluss Nr.: 29/2021) für diese städtebauliche Planung beschlossen. 
 
Im Zeitraum vom 21.06.2021 bis einschließlich 26.07.2021 fand auf der Grundlage des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 01.06.2021 (Beschluss Nr.: 53/2021) der im Amtsblatt am 
12.06.2021 veröffentlicht wurde, die Beteiligung zum Vorentwurf statt. Im Zuge dieser 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gab eine Bürgerin eine Stellungnahme zum Vorentwurf ab 
bzw. nahm Einsicht in die Unterlagen. 
 
Parallel dazu wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit 
Schreiben vom 15.06.2021 zur Stellungnahme aufgefordert. Die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach Abwägung in den zu erstellenden 
Entwurf eingearbeitet. 
 
Der Gemeinderat Callenberg hat am 30.08.2020 (Beschluss Nr.: 75/2021) den Entwurf und die 
Begründung sowie den Umweltbericht des Bebauungsplanes „dörfliches Wohngebiet an der 
Waldenburger Straße“ gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf hat in der Zeit vom 
20.09.2021 bis einschließlich 22.10.2021 nach Veröffentlichung im Amtsblatt vom 11.09.2021 
öffentlich ausgelegen. Es beteiligte sich wieder eine Bürgerin im Zuge der Öffentlichkeits-
beteiligung. Parallel dazu wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange mit Schreiben vom 15.09.2021 erneut zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
Der Gemeinderat hat die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Entwurf am 08.11.2021 abgewogen (Beschluss Nr.: 97/2021). Der Bebauungsplan 
wurde am 08.11.2021 (Beschluss Nr.: GR 98/2021) beschlossen (Satzungsbeschluss). Die 
Begründung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurden mit Beschluss des 
Gemeinderates vom 08.11.2021 gebilligt. 
 
Die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellung-
nahmen wurden im Verfahren vollständig abgewogen und beachtet. Das Abwägungsergebnis 
wurde am 11.11.2021 mitgeteilt. 
 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde im Gemeindeanzeiger am 14.01.2023 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Der Bebauungsplan trat mit der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 

3. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Umweltbericht wurden die verfügbaren umweltrelevanten Informationen zum Planungsraum 
systematisch zusammengestellt und bewertet. Dies sollte die sachgerechte Abwägung 
erleichtern. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurde in Abstimmung mit den 
Fachbehörden (Scoping im Zuge der frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 2 (4) bzw. § 4 (1) 
BauGB) festgelegt und basieren auf vorhandenen Plan- und Datengrundlagen. Es wurden bau- 
anlage- und nutzungsbedingte Wirkfaktoren betrachtet. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden im Umweltbericht beschrieben. Mit den planerischen 
und textlichen Festsetzungen des „dörflichen Wohngebietes an der Waldenburger Straße“ sind 
aufgrund der Bestandssituation und den Vorbelastungen des Landschaftsraumes bezogen auf 
die meisten Schutzgüter geringe Umweltbelastungen verbunden. Durchschnittliche / mittlere 
Umweltbelastungen sind in Bezug auf die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflanzen zu 
erwarten. Mit Umsetzung der baulichen, gestalterischen und grünordnerischen Festsetzungen 
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(Pflanzgebote) wird sich das Wohngebiet langfristig in die landschaftliche Umgebung einfügen 
und die negativen Auswirkungen mindern. 
 
Die Ermittlung der Eingriffskompensation erfolgt nach den „Handlungsempfehlungen zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“. Der aktuelle Zustand wurde 
im Gelände aufgenommen und mit der geplanten Entwicklung verglichen. Zur Kompensation der 
nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden dem Bebauungsplan zwei Ausgleichs-/ Ersatz-
maßnahmen zugeordnet. Festgesetzt sind die Anlage einer Blühwiese in nächster Umgebung 
sowie eine Heckenpflanzung entlang der südwestlichen Flurstücksgrenze. 
 
Die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 
Gebäude in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises umzusetzen und 
zu entwickeln. Ausfälle von Gehölzen sind gleichwertig zu ersetzen. 
 

4. Beurteilung der Umweltbelange 

Im Rahmen der Beteiligungen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gab es Hinweise zur Planung. 

4.1 Vorentwurf 

Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB: 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungs-
planes gemäß § 3 (1) BauGB fand in Form einer Offenlegung der Planunterlagen vom 
21.06.2021 bis einschließlich 26.07.2021 statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden aufgefordert zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Stellung zu nehmen. Sie 
wurden auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung aufgefordert. 
 
Seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden folgende Hinweise zu 
den umweltbezogenen Belangen gegeben: 
 
Landesdirektion Chemnitz 

Gemäß Karte 2 zum Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge ist für den Planbereich ein Vorbehalts-
gebiet Landwirtschaft dargestellt. Auch unter Beachtung einer gewissen Unschärfe aufgrund des 
Maßstabes des Regionalplans ist davon auszugehen, dass der gesamte Bereich bis zur der-
zeitigen Siedlungsgrenze als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen worden ist. Mit 
Regionalplanentwurf Region Chemnitz erfolgt die Festlegung eines Vorranggebietes Landwirt-
schaft. Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen, da bisher beschrieben wurde, dass keine 
regionalplanerischen Festlegungen entgegenstehen. 
 
Planungsverband Region Chemnitz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt gemäß Karte 2 „Raumnutzung" des Regional-
planes Chemnitz-Erzgebirge in einem festgelegten Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, welches 
gemäß Karte 1.2 „Raumnutzung" des Entwurfs des Regionalplanes Region Chemnitz als Vor-
ranggebiet Landwirtschaft festgelegt wurde. Entsprechend der Vorgabe der Landesplanung 
(Landesentwicklungsplan 2013) erfolgte im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz die 
Festlegung von mindestens 35 % der regionalen Iandwirtschaftlichen Nutzfläche als Vorrang-
gebiete Landwirtschaft. 
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Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes befinden sich Böden mit einer hohen natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit der Stufe IV der 5-stufigen Skala der BK50 (Bodenkarte 1:50.000) des Frei-
staates Sachsen. Aufgrund der hohen Produktivität der Bodenfläche ist eine intensive Iandwirt-
schaftliche Bewirtschaftung der Fläche in diesem Bereich möglich. Der Entzug von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen durch Versiegelung stellt eine nachteilige Entwertung der Boden-
qualität dar. Um den Verlust von wertvoller Bodenfläche für die Landwirtschaft zu vermeiden, ist 
daher der Bodenverbrauch von Landwirtschaftsfläche auf ein unabdingbares Maß zu 
beschränken. Zudem ist nach Ziel Z 2.3.1.2 des Entwurfs des Regionalplans Region Chemnitz 
in allen Teilen der Region darauf hinzuwirken, dass der Entzug von nutzbarer Bodenfläche 
durch Versiegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der Existenzgrundlage der Landwirtschaft 
vermieden wird.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. die Änderungsfläche 1 der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes liegt teilweise in einem archäologischen Relevanzbereich (gemäß den 
Daten des Landesamtes für Archäologie, Stand: April 2016). 
 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Umweltamt 

Aus Sicht des Umweltamtes bestehen gegen den B-Plan erhebliche Bedenken (siehe untere 
Landwirtschaftsbehörde). Es sollte auch nochmals die Möglichkeit von Entsiegelungsmaß-
nahmen geprüft werden (siehe untere Abfall-, Altlasten-, Bodenschutzbehörde). 
 
Untere Wasserbehörde: 
Im Bereich des Flurstücks 413/17 der Gem. Langenchursdorf soll eine Ausgleichsfläche (Blüh-
wiese) für das geplante „Mischgebiet" angelegt werden. Die geplante Fläche befindet sich in 
einem laut § 72 Abs. 2 Satz 2 SächsWG festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Gemäß § 78a 
WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten folgendes untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 
behindern können, 

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei 
denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
eingesetzt werden, 

3.  die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4.  das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasser-

abfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
5.  das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6.  das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vor-

sorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Abs. 2 
entgegenstehen, 

7.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8.  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Es muss ausgeschlossen werden, dass es durch die geplante Blühwiese zu Wasserstands-
erhöhungen und damit verbunden zur Beeinträchtigung Dritter kommt. Ein Teil der Ausgleichs-
fläche befindet sich darüber hinaus im Gewässerrandstreifen, die Blühwiese ist mit denen ein-
schlägigen Regeln vereinbar. 
 
Gemäß § 70 SächsWG sind für das geplante Vorhaben Möglichkeiten zur Erhaltung, Verbesser-
ung und Wiederherstellung des natürlichen Rückhaltevermögens zu berücksichtigen. Hierzu 
gehören insbesondere die Vermeidung oder der Rückbau von Bodenversiegelungen oder 
Bodenverdichtungen, die Versickerung von Niederschlagswasser und sonstige Maßnahmen, die 
geeignet sind, den Abfluss des Niederschlagswassers zu vermindern. Dementsprechend ist 
möglichst viel anfallendes Niederschlagswasser in den Flächen zurückzuhalten. Wo möglich, ist 
Niederschlagswasser bevorzugt zu versickern, Parkplatzflächen sind durchlässig zu gestalten. 
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Im Bereich von Pflanzflächen und öffentlichen Rasenflächen ist ebenfalls nach Möglichkeiten 
eines Regenrückhalts zu suchen (Einstau- und Sickerflächen, Sickermulden, Baumrigolen etc.). 
Die Siedlungsplanung sollte hier Impulse setzen und einer „rein kanalisierten" Ableitung des 
Niederschlagswassers entgegentreten. Dabei wäre es begrüßenswert, wenn ein größerer Anteil 
der Flächen für eine Bepflanzung bereitgestellt werden würde. Mikroklimatische Effekte die 
durch versickern und verdunsten entstehen, erhöhen die Wohnqualität und auch die Bio-
diversität innerhalb der Wohngebiete. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb festgesetzter und / oder geplanter Trinkwasser-
schutzgebiete. 
 
Bedingt durch die topographische Lage der Flächen wird auf die eventuelle Betroffenheit durch 
wild abfließendes Wasser hingewiesen. Gemäß § 37 Abs. 1 WHG darf der natürliche Ablauf wild 
abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück nicht zum Nachteil eines höher 
liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf 
weiterhin nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grund-stücks verstärkt oder auf andere 
Weise verändert werden. 
 
Untere Abfall-, Altlasten-, und Bodenschutzbehörde: 
Gemäß dem Entsiegelungserlasses des SMUL vom 11.12.2000 und Punkt 5.3.5 der Handlungs-
empfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen vom Juli 2003 
sollen Beeinträchtigungen durch Versiegelung von Böden stets prioritär durch Entsiegelungen in 
demselben Umfang (1:1) ausgeglichen werden. Es sollte daher auch nochmals die Möglichkeit 
von Entsiegelungsmaßnahmen geprüft werden. 
 
Eine Neuversiegelung hat stets auch den Verlust der natürlichen Funktionen des Bodens im 
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG zur Folge. Für das Flurstück Nr. 414/4 der Gemarkung 
Langenchursdorf ist zudem der Boden als sehr hoch erosionsgefährdet eingestuft. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Die Festsetzung in der Begründung unter Pkt. 6.5, pro 400 m2 Grundstücksfläche einen Obst- 
bzw. Laubbaum zu pflanzen, ist keine hinreichende Kompensation für den Flächenverlust im 
Naturhaushalt und für eine Einbindung des B-Planes in das bestehende Orts- und Landschafts-
bild in Langenchursdorf. 
 
Seitens der unteren Naturschutzbehörde wird gefordert, die Ausgleichsmaßnahmen dahin-
gehend zu ergänzen, dass entlang der südwestlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 414/4 
eine geschlossene, freiwachsende Hecke auf die Länge von ca. 74 Metern und einer Breite von 
3 Metern angelegt wird. Es sind einheimische, standortgerechte Gehölzarten zu verwenden; 
hierfür sind die aufgelisteten Strauchgehölze aus der Pflanzliste des Bebauungsplanes 
geeignet. 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Eingriff in Natur und Landschaft (Tabelle 6 und 7 in 
der Begründung) kann nicht anerkannt werden, da keine Bilanzierung der versiegelten Fläche 
für Gebäude, Garagen, Zuwegungen usw. eingerechnet wurde, so dass der ermittelte „positive" 
Wert nicht stimmig ist und neu zu berechnen ist. 
 
Um eine langfristige Sicherung der Blühwiese auf einem Teilstück des Flurstückes 413/17 zu 
erreichen, ist eine Grunddienstbarkeit für Zwecke des Naturschutzes in das Grundbuch 
einzutragen und der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
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Da die grünordnerischen Maßnahmen auf den privaten Grundstücksflächen festgesetzt sind, 
sind durch die Bauherren die Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 4 des BNatSchG 
spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Bebauung zu realisieren. 
 
Untere Landwirtschaftsbehörde: 
Bei dem Flurstück 414/4 der Gemarkung Langenchursdorf handelt es sich um eine landwirt-
schaftliche Nutzfläche, die derzeit als Acker- und Grünland genutzt wird und zu einer größeren 
wirtschaftlichen Einheit gehört. Mit der Realisierung des hier vorliegenden B-Planentwurfes wird 
diese unwirtschaftlich verkleinert. Die Bewirtschaftung der verbleibenden Restfläche wird 
dadurch erschwert und deren Bearbeitungsaufwand erhöht. Die Planung führt zu einer 
ungesunden Verteilung von Grund und Boden. Sie widerspricht den Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur. 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Der Bebauungsplan weist ein Mischgebiet aus. Damit könnte sich auch ein Betrieb ansiedeln, 
der der Störfall-Verordnung (12. BlmSchV) unterliegt. Zum Schutz der Bevölkerung und zu 
folgenden Einrichtungen und Flächen gemäß EU-Richtlinie 2012/18/EG (SEVESO-III-Richtlinie) 
und § 3 (5c) i.V.m. 50 BlmSchG ist deshalb ein angemessener Sicherheitsabstand zu wahren: 
Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Verkehrswege, Freizeitgebiete und 
wertvolle, sensible Naturschutzgebiete. 
 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass für die Planung und Bemessung möglicher 
Anlagen zur Untergrundversickerung aus einer privaten biologischen Kleinkläranlage im 
Rahmen einer wasserrechtlichen Erlaubnis, ebenfalls eine standortkonkrete Ermittlung der 
Untergrundverhältnisse mittels Sondierungen / Bohrungen / Schürfen, Aussagen zum zu 
erwartenden Mittleres Grundhochwasser sowie zur Ermittlung der tatsächlichen Versickerungs-
bedingungen am Standort die Durchführung von Versickerungstests im geplanten Versicker-
ungshorizont erforderlich werden. 
 
Bürgerin: 

Vor allem durch gewerbliche Nutzung ist Lärmbelastung und Lichtverschmutzung zu erwarten. 
In einem Mischgebiet sind die Lärmgrenzwerte höher als in einem Wohngebiet. Es gibt keine 
vernünftige Begründung für eine Mischbaufläche. Bei schon statt gefundenen Tiefbauarbeiten 
gegenüber dem Alpakagehege ist an der Reaktion der Tiere die Belastung durch den Lärm der 
Baumaschinen deutlich zu erkennen. 
 
Hochwassersituationen sind den Anwohnern des Baches bekannt. Im Ernstfall trifft es die Bach-
anlieger. Das Wasser würde von den Hangflächen in den Bachbereich fließen. Jetzt soll die 
Flächenversiegelung im Außenbereich noch weiter steigen. Wenn die Grundstücke überflutet 
sind, ist nicht geholfen, wenn in einem anderen Ortsteil Bauland zurück gewandelt wurde. 
Flächenversiegelung ist eine Ursache von Hochwasserkatastrophen. Die Überschwemmungen 
in den westlichen Bundesländern Im Juli 2021 mit mehr als 100 Toten sollten Warnung genug 
sein. 
 
Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass die Bebauung immer weiter an das Naturschutzgebiet 
heranrückt. Rückzugsflächen für Tiere werden immer weniger. 
 
Der negative optische Eindruck von Gewerbegebäuden mit der dazugehörigen Werbung und 
Beleuchtung ist für Wanderer und Radfahrer nicht sehr erbauend. 
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4.2 Entwurf  

Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der dazugehörigen Begründung einschließlich Umwelt-
bericht und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde vom 20.09.2021 bis 
einschließlich 22.10.2021 öffentlich ausgelegt. Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange wurde im selben Zeitraum Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (Schreiben vom 
15.09.2021). 
 
Seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden folgende Hinweise zu 
den umweltbezogenen Belangen gegeben (gleich lautende Hinweise wie im Verfahren gemäß  
§ 4 (1) BauGB sind hier nicht aufgeführt): 
 
Planungsverband Region Chemnitz 

In den zur Beurteilung vorgelegten Begründungen wurde sich mit den zu den Vorentwürfen 
gegebenen Hinweisen und geäußerten Bedenken des Planungsverbandes Region Chemnitz 
auseinandergesetzt. Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen das Vorhaben dennoch 
weiterhin Bedenken aufgrund seiner Lage in dem Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaft. 
 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Umweltamt 

Aus Sicht des Umweltamtes bestehen gegen den B-Plan erhebliche Bedenken (siehe untere 
Landwirtschaftsbehörde). 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Um eine langfristige Sicherung der Blühwiese auf einem Teilstück des Flurstückes 413/17 zu 
erreichen, ist eine Grunddienstbarkeit für Zwecke des Naturschutzes in das Grundbuch 
einzutragen und der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Gerade bei der Kompensation in 
Form der geplanten Entwicklung einer artenreichen Blühwiese auf dem Flurstück 413/17 der 
Gemarkung Langenchursdorf ist für die Eintragung der dinglichen Nutzungsrechte zu beachten, 
dass die Laufzeit zumindest der entspricht, die der betreffende Biotoptyp zu seiner Entwicklung 
benötigt. Unter Berücksichtigung einer erforderlichen Pflege dieses Bereiches ist eine Bindung 
der Sicherung der Ausgleichsmaßnahme von 50 Jahren zielführend. 
 
Untere Landwirtschaftsbehörde: 
siehe Stellungnahme zum Vorentwurf. 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

In den überreichten Unterlagen zum durchgeführten Versickerungsversuch fehlt eine Beschreib-
ung des aufgeschlossenen geologischen Profils. Damit ist eine Zuordnung des ermittelten 
Durchlässigkeitsbeiwertes zu einer konkreten Baugrund-Schicht nicht möglich. Zudem kann kein 
geologisch-hydrogeologisches Standortmodell abgeleitet werden. Zur weiteren Planung der 
getrennten Versickerungsanlagen für biologisch gereinigtes Abwasser und Niederschlagswasser 
ist es daher erforderlich, das jeweilige geologische Profil bis mindestens 1 m unter Unterkante 
der geplanten Versickerungsanlage aufzunehmen. 
 
Sächsisches Oberbergamt: 

Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem in der Vergangenheit bergbauliche 
Arbeiten durchgeführt wurden. Nördlich des geplanten Vorhabens (ab ca. 150 m) befinden sich 
die Restlöcher mehrerer kleiner Tagebaue (vermutlich Steinbrüche). Davon kann jedoch keine 
Gefährdung für das Vorhaben abgeleitet werden.  
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Die betroffene Fläche liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (Karte 2 Regionalplan 
Chemnitz - Erzgebirge), Festsetzung eines Vorranggebietes Landwirtschaft im Regionalplan-
entwurf Region Chemnitz. Bedenken des Landratsamtes Zwickau, da die geplante Bebauung 
der Zielsetzung den Boden mit seinen wichtigen Funktionen zu schützen, entgegensteht. Auf 
Grund der vor genannten Prämissen versteht es sich von selbst, dass die Landwirtschafsfläche 
erhalten bleiben muss. 
 
Weiterhin würde das Vorhaben zu einer Verschärfung der Hochwassersituation führen (erhöhter 
Abfluss von Wegen und Plätzen, verdichteten Gräben). Bezüglich des Ahrtals hat die 
Katastrophe niemand vorausgesagt. Extremereignisse sind nicht in die Modelle eingegangen. 
 
Das NSG Obercallenberg II ist Heimat vieler geschützter Arten. 
 
4.3 Abwägungsvorgang 

Alle Umwelthinweise wurden im Verfahren abgewogen und entsprechend dem Abwägungs-
ergebnis in der Satzung beachtet. Mit Umsetzung der baulichen, gestalterischen und grün-
ordnerischen Festsetzungen (Pflanzgebote) wird sich das Wohngebiet langfristig in die land-
schaftliche Umgebung einfügen und die negativen Auswirkungen mindern. Zur Kompensation 
der nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden dem Bebauungsplan zwei Ausgleichs-/ 
Ersatzmaßnahmen zugeordnet. Festgesetzt sind die Anlage einer Blühwiese in nächster 
Umgebung sowie eine Heckenpflanzung entlang der südwestlichen Flurstücksgrenze. 
 
Mit der Bebauungsplansatzung werden somit keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne 
des § 2 Abs. 4 BauGB vorbereitet oder bewirkt. Es haben sich keine inhaltlich relevanten 
Aspekte ergeben, die eine weitere Änderung des Bebauungsplanentwurfes notwendig gemacht 
hätten. 
 

5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet an 
der Waldenburger Straße“ in Langenchursdorf unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 
keine nachteilig erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Der Bebauungsplan wurde am 08.11.2021 vom Gemeinderat Callenberg beschlossen. Die 
Begründung und der Umweltbericht wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.11.2021 
gebilligt. Der Satzungsbeschluss wurde im Gemeindeanzeiger am 14.02.2023 gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB bekannt gemacht. Der Bebauungsplan trat mit der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Callenberg, den 14.01.2023 
 
 
 
Bürgermeister Röthig 

Haprich
Stempel


